






Die Druckunterlagen können auf verschiedene Weise 
übermittelt werden.

Datenträger Kraft Druck GmbH
CD ROM + Andruck z. Hd. Frau S. Hölig-Young
 Industriestraße 5–9
 76275 Ettlingen

Digitale  ftp://kraft-druck.de
Datenübertragung Benutzername  kdftp
FTP-Server Passwort  kd-58

oder E-Mail s.hoelig-young@kraft-druck.de

Lieferanschrift  Kraft Druck GmbH
Beilagen, Beihefter, z. Hd. Frau S. Hölig-Young
aufgekl. Postkarten Industriestraße 5–9
 76275 Ettlingen
 
 Liefervermerk: CLIPS Ausgabe ........

DRucKunTeRLagen
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Geltungsbereich Für alle Geschäftsbeziehungen mit der CLIPS Verlags GmbH gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen, die durch Vertragsabschluss als maßgeblich anerkannt werden.

Daten und Datenschutz Der Geschäftspartner gewährleistet, dass die von ihm gemachten Angaben richtig und vollständig sind. Änderungen der 
Daten müssen dem Verlag vor Eintritt der Änderung mitgeteilt werden. Unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen werden 
die Daten zur Erfüllung der Bestellung gespeichert und an den jeweiligen Lieferanten übermittelt. Im Übrigen werden personenbezogene Daten nicht 
an Dritte übermittelt. Nach Erfüllung des Auftrages bleiben die Daten im gesetzlich erforderlichen Umfang gespeichert.

Gerichtsstand Es gilt deutsches Recht, auch wenn aus dem Ausland bestellt wird. Erfüllungsort ist der Geschäftssitz der CLIPS Verlags GmbH. Aus-
schließlicher Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, Köln. Höhere Gewalt, Betriebsstörungen usw. entbinden den Verlag von den eingegan-
genen Verpflichtungen. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB den gesetzlichen Regelungen widersprechen und unwirksam sein, so wird der 
Vertrag im Übrigen nicht berührt.

Für Anzeigen gilt insbesondere: Anzeigenaufträge sind im Zweifel innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzuwickeln. Der Verlag behält 
sich vor, Anzeigen- und Beilagenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Für den 
Verlag wird ein Auftrag durch die schriftliche Bestätigung verbindlich. Bei Änderungen der Anzeigenpreise treten die neuen Bedingungen auch bei 
laufenden Aufträgen sofort in Kraft, sofern nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen ist.

Druckunterlagen  Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes, einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber verant-
wortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die druck-
technisch einwandfreie Wiedergabe der Anzeige. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die 
Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages. Falls eine Druckschrift ihr Erscheinen einstellt oder unterbricht, kann der 
Auftraggeber für Aufwendungen an Text, Grafik, Herstellung von Druckunterlagen usw., die dadurch gegenstandslos werden, keine Forderungen 
stellen.

Nachlass  Die in der Anzeigenpreisliste bezeichneten Nachlässe werden nur für die innerhalb eines Jahres erscheinenden Anzeigen eines Werbungs-
treibenden gewährt. Die Frist beginnt mit dem Erscheinen der ersten Anzeige. Der Werbungstreibende hat rückwirkend Anspruch auf den seiner 
tatsächlichen Abnahme von Anzeigen innerhalb Jahresfrist entsprechenden Nachlass, wenn er zu Beginn der Frist einen Auftrag abgeschlossen hat, 
der aufgrund der Preisliste zu einem Nachlass von vornherein berechtigt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
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AE-Provision  Die AE-Provision beträgt 15 %. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen in Höhe von 3 v. H. über dem jeweils gültigen 
Diskontsatz der Bundesbank sowie Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden 
Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Insolvenz- und Zwangsvergleichsverfahren 
entfällt jeglicher Nachlass.

Zahlungsminderung  Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch 
auf Zahlungsminderung oder eine Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Weitergehende 
Haftungen für den Verlag sind ausgeschlossen. Fehlende oder fehlerhaft gedruckte Kontrollangaben ergeben keinen Anspruch für den Auftraggeber, 
sofern nichts Abweichendes vereinbart ist. Reklamationen müssen innerhalb von 14 Tagen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht 
werden.

Rückvergütung  Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger 
weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag 
zurückzuvergüten. Die Rückvergütung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.

Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der abgesandten Probe
abzüge. Sendet der Auftraggeber den ihm rechtzeitig übermittelten Probeabzug nicht innerhalb der vom Verlag genannten Frist zurück, so gilt die 
Genehmigung zum Druck als erteilt. Der Auftraggeber haftet dafür, dass der Inhalt seiner Anzeige nicht gegen gesetzliche Bestimmungen oder sons
tige Verordnungen verstößt. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, wird die Abdruckhöhe der Preisberechnung zugrunde gelegt.

Belege Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenausschnitt. Wenn Art und Umfang des Anzeigenauftrages es rechtfertigen, 
werden bis zu zwei Kopfbelege oder vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine 
rechtsverbindliche Aufnahmebescheinigung des Verlages. Kosten für erhebliche Änderungen und für Lieferung bestellter Druckunterlagen hat der 
Auftraggeber zu bezahlen.

Auflagenrückgang  Ein Auflagenrückgang ist nur dann von Einfluss auf das Vertragsverhältnis, wenn eine Auflagenhöhe zugesichert ist und diese 
um mehr als 20 v. H. sinkt. Darüber hinaus sind etwaige Preisminderungs- und Schadenersatzansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auf-
traggeber vor dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten 
konnte. Bei Chiffre-Anzeigen stellt der Verlag seine Einrichtungen für die Entgegennahme, Verwahrung und möglichst beschleunigte Aushändigung 
etwa eingehender Angebote zur Verfügung. Eine Gewähr wird nicht übernommen. Ansprüche auf Wandlung, Minderung oder Schadenersatz wegen 
Verlustes oder Verzögerung in der Aushändigung derartiger Durchgangsschreiben sind ausgeschlossen. Der Verlag behält sich im Interesse und zum 
Schutz des Auftraggebers das Recht vor, die eingehenden Angebote zur Ausschaltung von Missbrauch des Chiffredienstes zu Prüfzwecken zu öffnen. 
Zur Weiterleitung von Vermittlungsangeboten sowie von Zuschriften, die mit dem Zweck der Anzeige nicht in Verbindung stehen, ist der Verlag nicht 
verpflichtet.
� Stand: 31. August 2011
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 cLiPS Verlags gmbh
Wilhelm-Backhaus-Straße 2
50931 Köln
Telefon  02 21 / 94 40 67-0
Telefax 02 21 / 94 40 67-10

anzeigenbetreuung
Susanne Blankartz-Arslan
Telefon  02 21 / 94 40 67-11

Miriam Pfister
Telefon  02 21 / 94 40 67-13
anzeigen@clips-verlag.de
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